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WEIHNACHTSMARKTORDNUNG – WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V 

Der Vereinsvorstand des WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V. erlässt auf Grundlage von §19 der 
Satzung des WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V., in der Fassung vom 12.07.2016, folgende 
Weihnachtsmarktordnung: 

§1 Marktflächen 

(1) Der Verein WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V. betreibt als Veranstalter den Weihnachts-
markt als öffentliche Einrichtung. Der Weihnachtsmarkt wird gemäß § 69 Abs. 1 der Ge-
werbeordnung (GewO) festgesetzt.  

(2) Der Weihnachtsmarkt findet im Schulgarten rückseitig des Feuerwehrhauses Unterhausen 
statt. 

(3) Alternativ kann der Weihnachtsmarkt auf den Parkplatz- und Freiflächen rund um das In-
novationszentrum Unterhausen durchgeführt werden. 

(4) Aus besonderem Anlass kann der Weihnachtsmarkt ganz oder teilweise auf anderen Flä-
chen durchgeführt werden. Darüber hinaus können die Flächen im Bedarfsfall reduziert 
werden. 

§2 Markthoheit 

(1) Der Gemeingebrauch an den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen um die Marktfläche 
wird während der Marktzeiten (vgl. §3 Abs. 1 Satz 1) einschließlich der Auf- und Abbauzei-
ten mit Absprache und Genehmigung der Gemeinde Oberhausen so weit eingeschränkt, 
wie es für den Betrieb des Marktes nach den Bestimmungen dieser Ordnung erforderlich 
ist. 

(2) Der Fußgängerverkehr geht mit Absprache und Genehmigung der Gemeinde Oberhausen 
während der Marktzeiten einschließlich der Auf- und Abbauzeiten den übrigen öffentli-
chen Verkehrsbelangen vor.  

(3) Mit Hilfe der durch die Gemeinde angeordneten Sperrmaßnahmen der Freiwilligen Feuer-
wehr von Unterhausen können während der Marktzeiten (vgl. §3 Abs. 1 Satz 1) einschließ-
lich der Auf- und Abbauzeiten Straßenteile gesperrt werden. 

§3 Markttage und Marktzeiten 

1) Der Weihnachtsmarkt beginnt jährlich am Samstag des 1. Adventwochenendes und endet 
am Sonntag des 1. Adventwochenendes. 

Der Weihnachtsmarkt hat folgende Öffnungszeiten:  

 Samstag  von 16.00 – 21.00 Uhr  
 Sonntag  von 11.00 – 20.00 Uhr 
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2) In besonderen Fällen kann der Vereinsvorstand mit Abstimmung der Vereinsmitglieder 
den Markt vorübergehend zeitlich verändern. In besonders begründeten Ausnahmefällen 
können Weihnachtsmarkttermine ersatzlos gestrichen werden. 

§4 Zulassung zum Markt 

1) Zur Nutzung des Marktes bedürfen die Marktbeschickerin oder der Marktbeschicker einer 
Erlaubnis des Vereinsvorstandes, die mit Nebenbestimmungen versehen werden kann. 
Diese können auch nachträglich aufgenommen, geändert oder ergänzt werden. Die Er-
laubnis ist nicht übertragbar. Die Erlaubnis bedingt der:  

a. Kenntnisnahme der Anleitung zum Hüttenaufbau (gem. Anlage 1), 
b. Kenntnisnahme der Auflagen zur Gestattung eines vorübergehenden Gaststätten-

betriebes (gem. § 12 Abs. 1 GastG, Anlage 2),  
c. Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (JuSchG),  
d. Kenntnisnahme des Leitfadens für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln (gem. 

Anlage 3), 
e. Unterschrift des Mietvertrages (gem. Anlage 4). 

2) Anträge auf Zulassung zum Weihnachtsmarkt (gem. Anlage 5) müssen spätestens bis zum 
1.10. des Jahres der Veranstaltung beim Vereinsvorstand eingegangen sein. Später einge-
hende Anträge werden nicht berücksichtigt, es sei denn, dass für die zu vergebenden 
Standplätze nicht genügend Bewerbungen eingegangen sind. Eine Beschreibung der Ver-
kaufsprodukte (gem. Anlage 6) ist beizufügen. 

3) Die Erlaubnis kann aus wichtigem Grund, insbesondere dann widerrufen werden, wenn  
a. die Marktbeschickerin oder der Marktbeschicker oder deren Bedienstete erheblich 

oder trotz Mahnung wiederholt gegen die Bestimmungen dieser Ordnung versto-
ßen,  

b. die Marktbeschickerin oder der Marktbeschicker die fällige Marktgebühr nicht be-
zahlt. 

§5 Zuweisung der Standplätze und Verkaufsstände 

1) Der Veranstalter weist die Standplätze bzw. Verkaufsstände zu. Ein Anspruch auf Zuwei-
sung eines bestimmten Standplatzes besteht nicht. Die Rechte aus der Zuweisung sind 
nicht übertragbar.  

2) Als Verkaufsstände sind grundsätzlich nur die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten 
Hütten zulässig. Ausnahmeregelungen beschließt der Vorstand. 

3) Auf dem Weihnachtsmarkt werden die Standplätze aufgrund eines vor Marktbeginn er-
stellten Belegungsplanes zugewiesen. Es wird eine Platzverteilung an Ort und Stelle durch-
geführt, bei der die Marktbeschickerin oder der Marktbeschicker oder eine bevollmäch-
tigte Person zugegen sein muss.  
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§6 Beziehen und Räumen des Marktes 

(1) Der Aufbau der Weihnachtsmarktstände beginnt nach einem festgelegten Aufbauplan, der 
den Marktbeschickern vorher mitgeteilt wird. 

(2) Nach dem Aufbau haben die Marktbeschickerin oder der Marktbeschicker den Markt von 
Fahrzeugen zu räumen. Die Belieferung der Stände hat außerhalb der Öffnungszeiten des 
Weihnachtsmarktes zu erfolgen. 

(3) Wird ein Standplatz nicht bis zum Marktbeginn bezogen, kann der Vereinsvorstand den 
Platz anderweitig vergeben. Ein Anspruch auf Erstattung des Einnahmeausfalls besteht 
nicht. Die Räumung der Stände vor Marktende ist nicht zulässig. Ferner dürfen für den 
Abbau der Stände benötigte Fahrzeuge nicht vor Ende der offiziellen Öffnungszeiten auf 
die Marktflächen gefahren werden.  

(4) Die Standplätze müssen in dem Zustand verlassen werden, in dem sie übernommen wor-
den sind. Das Aufreißen der Pflasterung oder das Einschlagen von Pfählen und Erdnägeln 
ist nicht gestattet. In den Hütten angebrachte Befestigungen aller Art sind vollständig zu 
entfernen. 

(5) Der Vereinsvorstand kann Ausnahmen zu den Absätzen in §6 Abs. 1 und 2 sowie dem Satz 
in §6 Abs. 3 Satz 3 zulassen.  

§7 Verkauf 

1) Bei den angebotenen Waren und bei den Leistungsangeboten ist die Marktbeschickerin 
oder der Marktbeschicker verpflichtet, sich an die einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-
gen zu halten. 

2) Die geforderten Preise einschließlich Mehrwertsteuer sind deutlich sichtbar und gut leser-
lich anzubringen. 

§8 Sauberkeit 

(1) Der Markt darf nicht durch Ablagern von Abfällen verunreinigt werden.  
(2) Abfälle, die während der Marktzeit anfallen und aus lebensmittelrechtlichen oder seu-

chenhygienischen Gründen schadlos beseitigt werden müssen, sind sachgerecht zu ent-
sorgen. 

§9 Haftung und Sicherheit 

(1) Mit der Zuweisung des Standplatzes wird keinerlei Haftung, insbesondere auch nicht für 
die Sicherheit der von der Marktbeschickerin oder dem Marktbeschicker oder ihren Gehil-
fen eingebrachten Waren, Geräte und dergleichen übernommen.  

(2) Die Marktbeschickerin oder der Marktbeschicker haften dem Verein neben dem Schädiger 
für alle vorsätzlich und fahrlässig verursachten Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Benutzung des zugewiesenen Standplatzes bzw. Verkaufsstandes stehen. 

(3) Eine Haftung des Vereins wegen Ausfall, Verkürzung und Verlegung des Weihnachtsmark-
tes ist ausgeschlossen. 
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§10 Gebührenpflicht 

Für die Benutzung der Standplätze bzw. Verkaufsstände sind dem Verein Weihnachtsmarkt 
Unterhausen e.V. Marktgebühren der jeweils gültigen Finanzordnung des Vereins Weih-
nachtsmarkt Unterhausen e.V. zu entrichten. 

§11 Inkrafttreten 

Diese Weihnachtsmarktordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

 

Oberhausen, den 26.09.2016  

 

_____________________________   _____________________________ 
Markus Edenhofer, 1. Vorstand,   Christian Esterhammer, 2. Vorstand, 
WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V.   WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V. 
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Anlage 1 – Anleitung Hüttenaufbau 
 

Anleitung Hüttenaufbau 
 
Die Hütte besteht aus sieben Teilen. Jedes Teil ist mit einer Hüttennummer und der Seiten-
bezeichnung /links/rechts) gekennzeichnet. Die Seitenbezeichnung ist mit Blickrichtung auf 
die Vorderseite benannt. 
 
Hüttenanteile: 

 Vorderseite 

 Seite links 

 Seite rechts  

 Rückseite 

 linke Dachhälfte 

 rechte Dachhälfte 

 Thekenbrett 
 

 
 
Die vier Seitenteile werden bodenseits in Waage gestellt und pro Seite mit vier Schrauben 
verbunden. Dann werden die Dachhälften beginnend mit der linken Seite aufgelegt. An-
schließend wird das Thekenbrett aufgelegt und mit Schrauben an den vorgebohrten Löchern 
mit der Unterkonstruktion verbunden. 
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Anlage 2 – Gaststättengesetz 
Ausfertigungsdatum: 05.05.1970  

Vollzitat:  
Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de  
"Gaststättengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt 

durch Artikel 286 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist"  

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 20.11.1998 I 3418; 

zuletzt geändert durch Art. 286 V v. 31.8.2015 I 1474  

§ 1 Gaststättengewerbe  

(1) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt, wer im stehenden Gewerbe  

1. Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Schankwirtschaft) oder  

2. zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Speisewirtschaft),  

3. (weggefallen)  

wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. 

(2) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt ferner, wer als selbständiger Gewerbetreibender im 

Reisegewerbe von einer für die Dauer der Veranstaltung ortsfesten Betriebsstätte aus Getränke oder zubereitete 

Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Perso-

nenkreisen zugänglich ist.  

§ 2 Erlaubnis  

(1) Wer ein Gaststättengewerbe betreiben will, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann auch nichtrechtsfähigen 

Vereinen erteilt werden. 

(2) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer  

1. alkoholfreie Getränke,  

2. unentgeltliche Kostproben,  

3. zubereitete Speisen oder  

4. in Verbindung mit einem Beherbergungsbetrieb Getränke und zubereitete Speisen an Hausgäste 

verabreicht.  

(3) (weggefallen) 

(4) (weggefallen) 

§ 3 Inhalt der Erlaubnis  

(1) Die Erlaubnis ist für eine bestimmte Betriebsart und für bestimmte Räume zu erteilen. Die Betriebsart ist in 

der Erlaubnisurkunde zu bezeichnen; sie bestimmt sich nach der Art und Weise der Betriebsgestaltung, insbe-

sondere nach den Betriebszeiten und der Art der Getränke, der zubereiteten Speisen, der Beherbergung oder der 

Darbietungen.  

(2) Die Erlaubnis darf auf Zeit erteilt werden, soweit dieses Gesetz es zuläßt oder der Antragsteller es beantragt.  

(3) (weggefallen)  

§ 4 Versagungsgründe  



 

 
 
WEIHNACHTSMARKTORDNUNG – WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V. 

 
 

 8 

(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn  

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb erforderliche 

Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere dem Trunke ergeben ist oder befürchten läßt, daß er 

Unerfahrene, Leichtsinnige oder Willensschwache ausbeuten wird oder dem Alkoholmißbrauch, verbo-

tenem Glücksspiel, der Hehlerei oder der Unsittlichkeit Vorschub leisten wird oder die Vorschriften des 

Gesundheits- oder Lebensmittelrechts, des Arbeits- oder Jugendschutzes nicht einhalten wird,  

2. die zum Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten Räume wegen ihrer 

Lage, Beschaffenheit, Ausstattung oder Einteilung für den Betrieb nicht geeignet sind, insbesondere 

den notwendigen Anforderungen zum Schutze der Gäste und der Beschäftigten gegen Gefahren für 

Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder den sonst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

oder Ordnung notwendigen Anforderungen nicht genügen oder 2a. die zum Betrieb des Gewerbes für 

Gäste bestimmten Räume von behinderten Menschen nicht barrierefrei genutzt werden können, soweit 

diese Räume in einem Gebäude liegen, für das nach dem 1. November 2002 eine Baugenehmigung für 

die erstmalige Errichtung, für einen wesentlichen Umbau oder eine wesentliche Erweiterung erteilt 

wurde oder das, für den Fall, dass eine Baugenehmigung nicht erforderlich ist, nach dem 1. Mai 2002 

fertig gestellt oder wesentlich umgebaut oder erweitert wurde,  

3. der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine örtliche Lage oder auf die Verwendung der Räume dem 

öffentlichen Interesse widerspricht, insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-

des- Immissionsschutzgesetzes oder sonst erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die 

Allgemeinheit befürchten läßt, 

4. der Antragsteller nicht durch eine Bescheinigung einer Industrie- und Handelskammer nachweist, dass 

er oder sein Stellvertreter (§ 9) über die Grundzüge der für den in Aussicht genommenen Betrieb not-

wendigen lebensmittelrechtlichen Kenntnisse unterrichtet worden ist und mit ihnen als vertraut gelten 

kann.  

Die Erlaubnis kann entgegen Satz 1 Nr. 2a erteilt werden, wenn eine barrierefreie Gestaltung der Räume nicht 

möglich ist oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen erreicht werden kann.  

(2) Wird bei juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinen nach Erteilung der Erlaubnis eine andere 

Person zur Vertretung nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag berufen, so ist dies unverzüglich der Er-

laubnisbehörde anzuzeigen.  

(3) Die Landesregierungen können zur Durchführung des Absatzes 1 Nr. 2 durch Rechtsverordnung die 

Mindestanforderungen bestimmen, die an die Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung der Räume im 

Hinblick auf die jeweilige Betriebsart und Art der zugelassenen Getränke oder Speisen zu stellen sind. Die 

Landesregierungen können durch Rechtsverordnung  

1. a)  zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2a Mindestanforderungen bestimmen, die mit dem Ziel 

der Herstellung von Barrierefreiheit an die Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung der 

Räume zu stellen sind, und  

2. b)  zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 2 die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Falles der Un-

zumutbarkeit festlegen.  

Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertra-

gen.  

  



 

 
 
WEIHNACHTSMARKTORDNUNG – WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V. 

 
 

 9 

§ 5 Auflagen  

(1) Gewerbetreibenden, die einer Erlaubnis bedürfen, können jederzeit Auflagen zum Schutze  

1. der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit,  

2. der im Betrieb Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder  

3. gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und sonst 

gegen erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohner des Betriebsgrundstücks 

oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit erteilt werden.  

 (2) Gegenüber Gewerbetreibenden, die ein erlaubnisfreies Gaststättengewerbe betreiben, können Anordnungen 

nach Maßgabe des Absatzes 1 erlassen werden.  

§ 6 Ausschank alkoholfreier Getränke  

Ist der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet, so sind auf Verlangen auch alkoholfreie Getränke zum Ver-

zehr an Ort und Stelle zu verabreichen. Davon ist mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer zu 

verabreichen als das billigste alkoholische Getränk. Der Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf der Grundlage 

des hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffenden Getränke. Die Erlaubnisbehörde kann für den 

Ausschank aus Automaten Ausnahmen zulassen.  

§ 7 Nebenleistungen  

(1) Im Gaststättengewerbe dürfen der Gewerbetreibende oder Dritte auch während der Ladenschlußzeiten 

Zubehörwaren an Gäste abgeben und ihnen Zubehörleistungen erbringen.  

(2) Der Schank- oder Speisewirt darf außerhalb der Sperrzeit zum alsbaldigen Verzehr oder Verbrauch  

1. Getränke und zubereitete Speisen, die er in seinem Betrieb verabreicht,  

2. Flaschenbier, alkoholfreie Getränke, Tabak- und Süßwaren  

an jedermann über die Straße abgeben.  

§ 8 Erlöschen der Erlaubnis  

Die Erlaubnis erlischt, wenn der Inhaber den Betrieb nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Erlaubnis 

begonnen oder seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat. Die Fristen können verlängert werden, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt.  

§ 9 Stellvertretungserlaubnis  

Wer ein erlaubnisbedürftiges Gaststättengewerbe durch einen Stellvertreter betreiben will, bedarf einer Stellver-

tretungserlaubnis; sie wird dem Erlaubnisinhaber für einen bestimmten Stellvertreter erteilt und kann befristet 

werden. Die Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 4 sowie des § 8 gelten entsprechend. Wird das Gewerbe nicht 

mehr durch den Stellvertreter betrieben, so ist dies unverzüglich der Erlaubnisbehörde anzuzeigen.  

§ 10 Weiterführung des Gewerbes  

Nach dem Tode des Erlaubnisinhabers darf das Gaststättengewerbe auf Grund der bisherigen Erlaubnis durch 

den Ehegatten, Lebenspartner oder die minderjährigen Erben während der Minderjährigkeit weitergeführt 

werden. Das gleiche gilt für Nachlaßverwalter, Nachlaßpfleger oder Testamentsvollstrecker bis zur Dauer von 

zehn Jahren nach dem Erbfall. Die in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten Personen haben der Erlaubnisbehörde 

unverzüglich Anzeige zu erstatten, wenn sie den Betrieb weiterführen wollen.  
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§ 11 Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretungserlaubnis  

(1) Personen, die einen erlaubnisbedürftigen Gaststättenbetrieb von einem anderen übernehmen wollen, kann die 

Ausübung des Gaststättengewerbes bis zur Erteilung der Erlaubnis auf Widerruf gestattet werden. Die vorläufige 

Erlaubnis soll nicht für eine längere Zeit als drei Monate erteilt werden; die Frist kann verlängert werden, wenn 

ein wichtiger Grund vorliegt.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erteilung einer vorläufigen Stellvertretungserlaubnis.  

§ 12 Gestattung  

(1) Aus besonderem Anlaß kann der Betrieb eines erlaubnisbedürftigen Gaststättengewerbes unter erleichterten 

Voraussetzungen vorübergehend auf Widerruf gestattet werden.  

(2) (weggefallen) 

(3) Dem Gewerbetreibenden können jederzeit Auflagen erteilt werden.  

§ 13 (weggefallen) 

§ 14 Straußwirtschaften  

Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnungen zur Erleichterung des Absatzes selbsterzeugten 

Weines oder Apfelweines bestimmen, daß der Ausschank dieser Getränke und im Zusammenhang hiermit das 

Verabreichen von zubereiteten Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle für die Dauer von höchstens vier Monaten 

oder, soweit dies bisher nach Landesrecht zulässig war, von höchstens sechs Monaten, und zwar zusam-

menhängend oder in zwei Zeitabschnitten im Jahre, keiner Erlaubnis bedarf. Sie können hierbei Vorschriften 

über  

1. die persönlichen und räumlichen Voraussetzungen für den Ausschank sowie über Menge und Jahrgang 

des zum Ausschank bestimmten Weines oder Apfelweines,  

2. das Verabreichen von Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle,  

3. die Art der Betriebsführung  

erlassen. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbehörden 

oder andere Behörden übertragen.  

§ 15 Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis  

(1) Die Erlaubnis zum Betrieb eines Gaststättengewerbes ist zurückzunehmen, wenn bekannt wird, daß bei ihrer 

Erteilung Versagungsgründe nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 vorlagen.  

(2) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, die die Versagung der Erlaubnis 

nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 rechtfertigen würden.  

(3) Sie kann widerrufen werden, wenn  

1. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertreter die Betriebsart, für welche die Erlaubnis erteilt worden 

ist, unbefugt ändert, andere als die zugelassenen Räume zum Betrieb verwendet oder nicht zugelassene 

Getränke oder Speisen verabreicht oder sonstige inhaltliche Beschränkungen der Erlaubnis nicht 

beachtet,  

2. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertreter Auflagen nach § 5 Abs. 1 nicht innerhalb einer gesetzten 

Frist erfüllt,  

3. der Gewerbetreibende seinen Betrieb ohne Erlaubnis durch einen Stellvertreter betreiben läßt,  
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4. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertreter Personen entgegen einem nach § 21 ergangenen Verbot 

beschäftigt,  

5. der Gewerbetreibende im Fall des § 4 Abs. 2 nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Berufung den 

Nachweis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 erbringt,  

6. der Gewerbetreibende im Fall des § 9 Satz 3 nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden 

des Stellvertreters den Nachweis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 erbringt,  

7. die in § 10 Satz 1 und 2 bezeichneten Personen nicht innerhalb von sechs Monaten nach der 

Weiterführung den Nachweis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 erbringen.  

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 Nr. 1, 2 und 4 gelten entsprechend für die Rücknahme und den Widerruf der Stellver-

tretungserlaubnis.  

§§ 16 und 17 (weggefallen) § 18 Sperrzeit  

(1) Für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten kann durch Rechtsverordnung 

der Landesregierungen eine Sperrzeit allgemein festgesetzt werden. In der Rechtsverordnung ist zu bestimmen, 

daß die Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse allgemein 

oder für einzelne Betriebe verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden kann. Die Landesregierungen können 

durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbehörden oder andere Behörden übertragen.  

(2) (weggefallen)  

§ 19 Verbot des Ausschanks alkoholischer Getränke  

Aus besonderem Anlaß kann der gewerbsmäßige Ausschank alkoholischer Getränke vorübergehend für bes-

timmte Zeit und für einen bestimmten örtlichen Bereich ganz oder teilweise verboten werden, wenn dies zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist.  

§ 20 Allgemeine Verbote  

Verboten ist,  

1. Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige Lebensmittel durch Automaten feilzuhalten,  

2. in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene zu verabreichen,  

3. im Gaststättengewerbe das Verabreichen von Speisen von der Bestellung von Getränken abhängig zu 

machen oder bei der Nichtbestellung von Getränken die Preise zu erhöhen,  

4. im Gaststättengewerbe das Verabreichen alkoholfreier Getränke von der Bestellung alkoholischer 

Getränke abhängig zu machen oder bei der Nichtbestellung alkoholischer Getränke die Preise zu 

erhöhen.  

§ 21 Beschäftigte Personen  

(1) Die Beschäftigung einer Person in einem Gaststättenbetrieb kann dem Gewerbetreibenden untersagt werden, 

wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person die für ihre Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit 

nicht besitzt.  

(2) Die Landesregierungen können zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder zum Schutze der Gäste durch 

Rechtsverordnung Vorschriften über die Zulassung, das Verhalten und die Art der Tätigkeit sowie, soweit 

tarifvertragliche Regelungen nicht bestehen, die Art der Entlohnung der in Gaststättenbetrieben Beschäftigten 

erlassen. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste Landesbehörden 

übertragen.  

(3) Die Vorschriften des § 26 des Jugendarbeitsschutzgesetzes bleiben unberührt.  

§ 22 Auskunft und Nachschau  
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(1) Die Inhaber von Gaststättenbetrieben, ihre Stellvertreter und die mit der Leitung des Betriebes beauftragten 

Personen haben den zuständigen Behörden die für die Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung des Betriebes beauftragten Personen sind befugt, 

Grundstücke und Geschäftsräume des Auskunftspflichtigen zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vor-

zunehmen und in die geschäftlichen Unterlagen des Auskunftspflichtigen Einsicht zu nehmen. Der Auskun-

ftspflichtige hat die Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.  

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 

Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten An-

gehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnung-

swidrigkeiten aussetzen würde.  

§ 23 Vereine und Gesellschaften  

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Ausschank alkoholischer Getränke finden auch auf Vereine und 

Gesellschaften Anwendung, die kein Gewerbe betreiben; dies gilt nicht für den Ausschank an Arbeitnehmer die-

ser Vereine oder Gesellschaften.  

(2) Werden in den Fällen des Absatzes 1 alkoholische Getränke in Räumen ausgeschenkt, die im Eigentum die-

ser Vereine oder Gesellschaften stehen oder ihnen mietweise, leihweise oder aus einem anderen Grunde überlas-

sen und nicht Teil eines Gaststättenbetriebes sind, so finden die Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der 

§§ 5, 6, 18, 22 sowie des § 28 Abs. 1 Nr. 2, 6, 11 und 12 und Absatz 2 Nr. 1 keine Anwendung. Das Bundesmin-

isterium für Wirtschaft und Energie kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, 

dass auch andere Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden, wenn durch den Ausschank alkoholischer 

Getränke Gefahren für die Sittlichkeit oder für Leben oder Gesundheit der Gäste oder der Beschäftigten ent-

stehen.  

§ 24 Realgewerbeberechtigung  

 (1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch auf Realgewerbeberechtigungen Anwendung mit Ausnahme 

der Vorschriften über die Lage der Räume (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) und über das öffentliche Interesse hinsichtlich der 

Verwendung der Räume (§ 4 Abs. 1 Nr. 3). Realgewerbeberechtigungen, die drei Jahre lang nicht ausgeübt 

worden sind, erlöschen. Die Frist kann von der Erlaubnisbehörde verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt.  

(2) Die Länder können bestimmen, daß auch die in Absatz 1 ausgenommenen Vorschriften Anwendung finden, 

wenn um die Erlaubnis auf Grund einer Realgewerbeberechtigung für ein Grundstück nachgesucht wird, auf 

welchem die Erlaubnis auf Grund dieser Realgewerbeberechtigung bisher nicht ausgeübt wurde.  

§ 25 Anwendungsbereich  

(1) Auf Kantinen für Betriebsangehörige sowie auf Betreuungseinrichtungen der im Inland stationierten 

ausländischen Streitkräfte, der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der in Gemeinschaftsunterkünften unterge-

brachten Polizei finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Per-

sonenwagen von Eisenbahnunternehmen und anderen Schienenbahnen, Schiffe und Reisebusse, in denen 

anläßlich der Beförderung von Personen gastgewerbliche Leistungen erbracht werden.  

(2) Auf Gewerbetreibende, die am 1. Oktober 1998 eine Bahnhofsgaststätte befugt betrieben haben, findet § 34 

Abs. 2 Satz 1 entsprechende Anwendung; die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 genannten Anforderungen an die Lage, 

Beschaffenheit, Ausstattung oder Einteilung der zum Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftig-

ten bestimmten Räume gelten als erfüllt. § 34 Abs. 3 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß die Anzeige nach 

Satz 4 innerhalb von zwölf Monaten zu erstatten ist.  
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§ 26 Sonderregelung  

(1) Soweit in Bayern und Rheinland-Pfalz der Ausschank selbsterzeugter Getränke ohne Erlaubnis gestattet ist, 

bedarf es hierfür auch künftig keiner Erlaubnis. Die Landesregierungen können zur Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung durch Rechtsverordnung allgemeine Voraussetzungen für den 

Ausschank aufstellen, insbesondere die Dauer des Ausschanks innerhalb des Jahres bestimmen und die Art der 

Betriebsführung regeln. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf oberste 

Landesbehörden übertragen.  

(2) Die in Bayern bestehenden Kommunbrauberechtigungen sowie die in Rheinland-Pfalz bestehende Berecht-

igung zum Ausschank selbsterzeugten Branntweins erlöschen, wenn sie seit zehn Jahren nicht mehr ausgeübt 

worden sind.  

§ 27 (weggefallen) 

§ 28 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. ohne die nach § 2 Abs. 1 erforderliche Erlaubnis ein Gaststättengewerbe betreibt,  

2. einer Auflage oder Anordnung nach § 5 oder einer Auflage nach § 12 Abs. 3 nicht, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig nachkommt,  

3. über den in § 7 erlaubten Umfang hinaus Waren abgibt oder Leistungen erbringt,  

4. ohne die nach § 9 erforderliche Erlaubnis ein Gaststättengewerbe durch einen Stellvertreter betreibt 

oder in einem Gaststättengewerbe als Stellvertreter tätig ist,  

5. die nach § 4 Abs. 2, § 9 Satz 3 oder § 10 Satz 3 erforderliche Anzeige nicht oder nicht unverzüglich 

erstattet,  

5a. (weggefallen)  

6. als Inhaber einer Schankwirtschaft, Speisewirtschaft oder öffentlichen Vergnügungsstätte duldet, daß 

ein Gast nach Beginn der Sperrzeit in den Betriebsräumen verweilt,  

7. entgegen einem Verbot nach § 19 alkoholische Getränke verabreicht,  

8. einem Verbot des § 20 Nr. 1 über das Feilhalten von Branntwein oder überwiegend branntweinhaltigen 

Lebensmitteln zuwiderhandelt oder entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 3 das Verabreichen von Speisen 

von der Bestellung von Getränken abhängig macht oder entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 4 das 

Verabreichen alkoholfreier Getränke von der Bestellung alkoholischer Getränke abhängig macht,  

9. entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 2 in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke verabreicht 

oder in den Fällen des § 20 Nr. 4 bei Nichtbestellung alkoholischer Getränke die Preise erhöht, 

10. Personen beschäftigt, deren Beschäftigung ihm nach § 21 Abs. 1 untersagt worden ist,  

11. entgegen § 22 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, den 

Zutritt zu den für den Betrieb benutzten Grundstücken und Räumen nicht gestattet oder die Einsicht in 

geschäftliche Unterlagen nicht gewährt, 

12. den Vorschriften einer auf Grund der §§ 14, 18 Abs. 1, des § 21 Abs. 2 oder des § 26 Abs. 1 Satz 2 er-

lassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tat-

bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.  

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer  

1. entgegen § 6 Satz 1 keine alkoholfreien Getränke verabreicht oder entgegen § 6 Satz 2 nicht mindestens 

ein alkoholfreies Getränk nicht teurer als das billigste alkoholische Getränk verabreicht,  

2. (weggefallen)  

3. (weggefallen)  

4. als Gast in den Räumen einer Schankwirtschaft, einer Speisewirtschaft oder einer öffentlichen 

Vergnügungsstätte über den Beginn der Sperrzeit hinaus verweilt, obwohl der Gewerbetreibende, ein in 

seinem Betrieb Beschäftigter oder ein Beauftragter der zuständigen Behörde ihn ausdrücklich 

aufgefordert hat, sich zu entfernen.  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.  
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§ 29 (weggefallen) 

§ 30 Zuständigkeit und Verfahren  

Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können die für die Ausführung dieses Gesetzes 

und der nach diesem Gesetz ergangenen Rechtsverordnungen zuständigen Behörden bestimmen; die Landesre-

gierungen oder die von ihnen durch Rechtsverordnung bestimmten obersten Landesbehörden können ferner 

durch Rechtsverordnung das Verfahren, insbesondere bei Erteilung sowie bei Rücknahme und Widerruf von Er-

laubnissen und bei Untersagungen, regeln.  

§ 31 Anwendbarkeit der Gewerbeordnung  

Auf die den Vorschriften dieses Gesetzes unterliegenden Gewerbebetriebe finden die Vorschriften der Gewer-

beordnung soweit Anwendung, als nicht in diesem Gesetz besondere Bestimmungen getroffen worden sind; die 

Vorschriften über den Arbeitsschutz werden durch dieses Gesetz nicht berührt.  

§ 32 Erprobungsklausel  

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur Erprobung vereinfachender Maßnah-

men, insbesondere zur Erleichterung von Existenzgründungen und Betriebsübernahmen, für einen Zeitraum von 

bis zu fünf Jahren Ausnahmen von Berufsausübungsregelungen nach diesem Gesetz und den darauf beruhenden 

Rechtsverordnungen zuzulassen, soweit diese Berufsausübungsregelungen nicht auf bindenden Vorgaben des 

Europäischen Gemeinschaftsrechts beruhen und sich die Auswirkungen der Ausnahmen auf das Gebiet des 

jeweiligen Landes beschränken.  

§ 33 (Änderung anderer Vorschriften) § 34 Übergangsvorschriften  

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaubnis oder Gestattung gilt im bisherigen Umfang als Er-

laubnis oder Gestattung im Sinne dieses Gesetzes.  

(2) Soweit nach diesem Gesetz eine Erlaubnis erforderlich ist, gilt sie demjenigen als erteilt, der bei Inkrafttreten 

dieses Gesetzes ohne Erlaubnis oder Gestattung eine nach diesem Gesetz erlaubnisbedürftige Tätigkeit befugt 

ausübt. In den Fällen des Artikels 2 Abs. 1 des Erstens Teils des Vertrages zur Regelung aus Krieg und Be-

satzung entstandener Fragen (BGBl. 1955 II S. 405) gilt die Erlaubnis auch demjenigen erteilt, der eine nach 

diesem Gesetz erlaubnisbedürftige Tätigkeit innerhalb eines Jahres vor Inkrafttreten des Gesetzes befugt aus-

geübt hat, ohne daß ihm die Ausübung der Tätigkeit bei Inkrafttreten des Gesetzes untersagt war.  

 (3) Der in Absatz 2 bezeichnete Erlaubnisinhaber oder derjenige, der eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

erteilte Erlaubnis nicht nachweisen kann, hat seinen Betrieb der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Er-

laubnisbehörde bestätigt dem Gewerbetreibenden kostenfrei und schriftlich, daß er zur Ausübung seines Gew-

erbes berechtigt ist. Die Bestätigung muß die Betriebsart sowie die Betriebsräume bezeichnen. Wird die Anzeige 

nicht innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erstattet, so erlischt die Erlaubnis.  

§ 35 (weggefallen) 

§ 36 (Änderung anderer Vorschriften) § 37 (weggefallen) 

§ 38 (Inkrafttreten)   
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Anlage 3 – Leitfaden für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln 
 

Für ehrenamtliche Helfer bei Vereinsfesten und ähnlichen Veranstaltungen  

Warum müssen beim Umgang mit Lebensmitteln besondere Vorsichtsmaßnahmen 
beachtet werden?  

Hygienefehler beim Umgang mit Lebensmitteln führen immer wieder zu schwerwiegenden 
Erkrankungen, die besonders bei Kleinkindern und älteren Menschen lebensbedrohlich werden 
können. Von solchen lebensmittelbedingten Erkrankungen kann gerade bei Vereins- und Straßen-
festen oder ähnlichen Veranstaltungen schnell ein größerer Personenkreis betroffen sein. Der Leit-
faden gibt eine Orientierungshilfe, sich in diesem sensiblen Bereich richtig zu verhalten, damit gemein-
schaftliches Essen und Trinken ungetrübt genossen werden können.  

Jeder, der Lebensmittel herstellt, behandelt oder in Verkehr bringt, haftet zivil- und 
strafrechtlich dafür, dass dies einwandfrei erfolgt!  

Durch welche Lebensmittel kommt es häufig zu Infektionen?  

In manchen Lebensmitteln können sich Krankheitserreger besonders leicht vermehren. Dazu gehören  

 Fleisch und Geflügelfleisch sowie Erzeugnisse daraus  

 Milch und Milchprodukte  

 Eier und Eierspeisen (insbesondere aus rohen Eiern)  

 Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung (z.B. Sahnetorten) oder 
Auflage  

 Fische, Krebse, Weichtiere („frutti di mare“) und Erzeugnisse daraus  

 Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse  

 Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen und  

 Sprossen und Keimlinge zum Rohverzehr, Samen zu deren Herstellung Saucen  

Wie können Sie zur Verhütung lebensmittelbedingter Infektionen beitragen?  

Wer bei einem Fest mit diesen Lebensmitteln direkt oder indirekt (z. B. über Geschirr und Besteck) in 
Kontakt kommt, trägt ein hohes Maß an Verantwortung für die Gäste und muss die folgenden Hy-
gieneregeln genau beachten.  

Es muss dabei zwischen gesetzlichen Tätigkeitsverboten und allgemeinen Hygieneregeln im Umgang 
mit Lebensmitteln unterschieden werden:  

Gesetzliche Tätigkeitsverbote  

Personen mit  

 Infektiöser Gastroenteritis (ansteckender Durchfall, evtl. begleitet von Übelkeit, Erbrechen, 
Fieber),  

 Typhus oder Parathyphus,  

 Virushepatitis A oder E (Leberentzündung),  

 infizierten Wunden oder einer Hautkrankheit, wenn dadurch die Möglichkeit besteht, dass 
Krankheitserreger in Lebensmittel gelangen und damit auf andere Menschen übertragen 
werden können, dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz mit den genannten Lebensmitteln 
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außerhalb des privaten hauswirtschaftlichen Bereichs nicht umgehen. Dabei ist es uner-
heblich, ob ein Arzt die Erkrankung festgestellt hat oder aber lediglich entsprechende Krank-
heitserscheinungen vorliegen, die einen dementsprechenden Verdacht nahe legen.  

Gleiches gilt für Personen, bei denen die Untersuchung einer Stuhlprobe den Nachweis der 
Krankheitserreger Salmonellen, Shigellen, enterohämorrhagischen Escherichia coli-Bakterien 
(EHEC) oder Choleravibrionen ergeben hat und zwar auch dann, wenn die betroffene Person 
keine Krankheitssymptome zeigt (so genannte „Ausscheider“).  

Vor allem folgende Symptome weisen auf die genannten Krankheiten hin, insbesondere 
wenn sie nach einem Auslandsaufenthalt auftreten:  

o Durchfall mit mehr als 2 dünnflüssigen Stühlen pro Tag, gegebenenfalls mit Übelkeit, 
Erbrechen und Fieber  

o Hohes Fieber mit schweren Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen und Verstopfung 
sind Zeichen für Typhus und Paratyphus  

o Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel weisen auf eine Virushepatitis hin  
o Wunden und offene Hautstellen, wenn sie gerötet, schmierig belegt, nässend oder 

geschwollen sind Treten bei Ihnen solche Krankheitszeichen auf, nehmen Sie unbed-
ingt ärztlichen Rat in Anspruch.  

Wichtige Hygieneregeln im Umgang mit Lebensmitteln  

o Legen Sie vor Arbeitsbeginn Fingerringe, Armbanduhr und Armschmuck ab. 
o Waschen Sie vor Arbeitsantritt, vor jedem neuen Arbeitsgang und nach jedem Toilet-

tenbesuch gründlich die Hände. Verwenden Sie hierzu Flüssigseife, fließendes Was-
ser und zum Händetrocknen Einmalhandtücher.  

o Tragen Sie saubere Schutzkleidung (Kopfhaube, Kittel o. ä.).  
o Husten oder niesen Sie nicht auf Lebensmittel.  
o Decken Sie auch kleine Wunden an Händen und Armen mit sauberem, wasserun-

durchlässigem Pflaster ab.  
o Vermeiden Sie bei der Ausgabe die direkte Berührung von Lebensmitteln - ver-

wenden Sie geeignete saubere Hilfsmittel (Gabeln, Zangen etc.)  

Stand: November 2015 44g-G8930-2013/7-12  

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Abt. 4, Rosenkavalierplatz 2, 81925 
München; www.stmuv.bayern.de; E-Mail: poststelle@stmuv.bayern.de  
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Anlage 4 – Mietvertrag 
Mietvertrag 

 
Für den Verleihzeitraum von Abholungs- bis Rückgabetermin (siehe unten) ist ein Betrag von 
________€ gem. Finanzordnung zu entrichten. Die Hütten müssen selbst geholt und wieder 
gebracht werden. Die Einzelteile von vier Hütten sind nach einem bestimmten Schema je-
weils auf einer Palette gestapelt. 
 
Die Kosten für Beschädigungen und unsachgemäßer Behandlung muss der Mieter tragen. 
 
Mieterangaben:  

Vorname:  _________________ 

Nachname:   _________________ 

Adresse: _________________ 

Telefon: _________________ 

mobil:  _________________ 

email:  _________________ 

 

 

Anzahl Hütten und Mietzeitraum:  

Anzahl von  ___  Hütte(n) 

gemietet für den Zeitraum vom  __________  bis  __________ . 

 
Abholungstermin:   _________   

Rückgabetermin:   _________   
 
Der o.g. Betrag von _______€ wird mit Abholung der Hütten bezahlt. 
 
Der Termin zur Abholung bzw. Rückgabe der Hütten erfolgt nach Absprache mit dem verant-
wortlichen Hüttenwart des Vereins WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V.. 
 

 

 Ich stimme diesem Mietvertrag zu und bestätige die Kenntnisnahme der Anleitung zum 
Hüttenaufbau (Anlage 1), als auch den einwandfreien Zustand der Hütte(n), sollten bis 
nach Ablauf des Abholungstermintages keine Mängel beanstandet werden. 

 Ich bestätige den Haftausschluss des Vereins WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V. gem. §10 
Haftung und Sicherheit und die Bedingungen gem. §4 Zulassung zum Markt, Weihnachts-
marktordnung – WEIHNACHTSMARKT UNTERHAUSEN E.V.. 

 
 
 
_________________________ 
Datum, Unterschrift Mieter  
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Anlage 5 – Zulassungsantrag 
 

Antrag auf Zulassung zum Weihnachtsmarkt 
 

  

Veranstalter/Antragsteller: 
(ggf. gesetzlicher Vertreter, z. B.: bei 
eingetragenen Vereinen): 

 
Name 

Anschrift 

Tel. 

Mobil 

email 

Sonstige Angaben: 
 
 
 

Weitere Ansprechpartner  
(inkl. Kontaktdaten) 

 
 
 
 
 

Anlass/ Veranstaltung: Weihnachtsmarkt Unterhausen 
 
 

Veranstaltungsort:  
 

Gem. §1 der Weihnachtsmarktordnung WEIHNACHTSMARKT 

UNTERHAUSEN E.V. 
 

Veranstaltungszeitraum: 
 

1. Adventwochenende 20__ 
Samstag, 16:00 – 21:00 Uhr; 
Sonntag, 11:00 – 20:00 Uhr 
 

  

Spezielle Angaben bei Antrag  
auf Speisenausgabe und/oder Aus-
schank von Getränken 

 

  

Welche Speisen und alkoholische  
Getränke werden angeboten? 
 
 
 

 

  

Spezielle Angaben bei Antrag  
auf Musikerlaubnis 

 

  

Tag, Uhrzeit (Beginn/Ende): 
 

 

Werden Tongeräte i. S. d.   
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§ 6 Abs. 1 LImschG genutzt? 
(Der Erzeugung od. Wiedergabe v. 
Schall od. Schallzeichen dienende Ge-
räte, insbes. Lautsprecher, Tonwieder-
gabegeräte, Musikinstrumente und 
ähnliches); 
Falls ja, welcher Art? 
 

Fallen GEMA Gebühren für nachge-
spielte Titel an?  
Wenn ja, welcher Betrag? 
(Musiktitelliste mit Titeln für die eine 
GEMA Gebühr anfällt, muss dem An-
trag beigefügt werden) 
 

 

Ansprechpartner während der Veran-
staltung: 
 
 

 

Mobil-Nr. des Ansprechpartners: 
 

 

  

 
Durch meine Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Weihnachtsmarktordnung des Weih-
nachtsmarkt Unterhausen e.V.. 
 
 
 
 
 
_______________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 
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Anlage 6 – Produktliste Marktverkauf 
 

Produktliste Marktverkauf 
 

Mieterangaben:  

Vorname:  _________________ 

Nachname:   _________________ 

mobil:  _________________ 

 

Lfd. 
Nr. 

Produktname 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 
 
 
______________________  
Datum, Unterschrift Mieter 


